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Die Beschäftigten

Um Abstürze zu verhindern, muss persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) gegen Absturz verwendet werden (Auffanggurt,  
Verbindungsmittel mit Falldämpfer und Anschlagpunkt). 
Zudem erforderlich sind Helm und Sicherheitsschuhe.

Bei intensivem Wind  
(ab 12 Meter pro Sekunde, 
Windstärke sechs) darf die 
Hubarbeitsbühne nicht 
eingesetzt werden.

Sicheres Umfeld

Absperrungen und Warneinrich-
tungen warnen andere Arbeitende 
und Verkehrsteilnehmer vor dem 
Gefahrenbereich der Hubarbeits-
bühne. Die Arbeitenden müs-
sen sich von Hindernissen und 
Stromleitungen fernhalten und 
Mindestabstände beachten.

Kommunikation

Bei der gleichzeitigen Arbeit mit mehreren Gewerken 
müssen die Arbeiten koordiniert werden. Klare Kommu-
nikationsprotokolle zwischen Bedienern und anderen 
Personen auf der Baustelle stellen den Austausch  
von Informationen zu den Arbeiten sicher.

Die BG ETEM empfiehlt

Hubarbeitsbühnen erhöhen die  
Arbeitssicherheit. Doch schnell kön-
nen Nichtwissen, Bequemlichkeit und 
Unachtsamkeit zu Bedienfehlern füh-
ren, die Gefahren nach sich ziehen. 
Fehlerhafte Handhabung ist der Grund 
für fast zwei Drittel aller Unfälle mit 
Hubarbeitsbühnen. Daher setzt in  
diesem Bereich die wirksamste  
Prävention beim Menschen an. 
Die regelmäßige jährliche Unterwei-
sung zur Arbeit mit Hubarbeitsbühnen 
ist deshalb der beste und sicherste 
Weg, um in diesem Arbeitsbereich  
Unfälle zu vermeiden. Die BG ETEM 
bietet zu diesem Thema Seminare  
für Bediener beziehungsweise inner- 
betriebliche Ausbilder von Bedienern.

	
INFOS 

			   Buchungsmöglichkeiten 		
			   in der Seminardatenbank:  
			   www.bgetem.de,  
			   Webcode 21788705
 

	 LERNFILM 
	  		 „RiskBuster: Fahrbare 		
			   Hubarbeitsbühnen“,  
			   www.bgetem.de,  
			   Webcode 20993045

Die dritte Person

Am Boden sollte eine dritte Person die  
Arbeiten auf der Bühne absichern. Sie kann  
bei einem Notfall den Not-Aus-Taster und  
den Notablass betätigen und anschließend  
weitere Hilfsmaßnahmen einleiten. 
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 Das neue BG ETEM-Lernportal

Maßgeschneiderte 
Lernwelt
Die Lernmodule der  
BG ETEM helfen dabei,  
Beschäftigte verständlich 
zu unterweisen. Das neue 
BG ETEM-Lernportal macht  
es Führungskräften und  
Arbeitsschutz-Verantwort-
lichen jetzt noch einfacher, 
passende Lernmodule  
individuell zusammen
zustellen.

F ührungskräfte wissen: Sie sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Be-
schäftigten regelmäßig persönlich, 

verständlich und korrekt zu unterweisen, 
damit diese die Arbeitsabläufe, Sicher-
heitsvorkehrungen oder die Handhabung 
von Maschinen im Betrieb kennen. Nur 
so kann sicheres und gesundes Arbeiten 
funktionieren. Eine große Hilfe dabei sind 
die Lernmodule der BG ETEM. Sie unter-
stützen und helfen bei Unterweisungen, 
ersetzen diese aber nicht. 

Das neue Lernportal der BG ETEM macht 
es einfach, passende Lernmodule für die 

Beschäftigten zusammenzustellen und  
Lernfortschritte zu überblicken.
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Animationen und Avatare
So bietet das neue E-Lernportal im öf-
fentlichen Bereich Zugang zu mehr als 
dreißig Lernmodulen, die verschiedene 
Aspekte aus dem Arbeitsschutz be-
handeln – von Hautschutz, Heben und 
Tragen über Leitern und Lärmschutz bis 
zur Sicherheit beim Wäschetransport.  
Animationsfilme und Avatare erklären 
und vermitteln Wissen und Informa-
tionen zu den jeweiligen Themen. 
Jedes Modul dauert im Schnitt zwan-
zig Minuten und schließt mit einer 
Wissensabfrage als Selbsttest ab.
  
Individuell und übersichtlich
Ab sofort haben Unternehmer und 
Unternehmerinnen, Führungskräfte oder 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit die Mög-
lichkeit, aus dieser Sammlung an Lernmo-
dulen eine für ihren Betrieb passende 
Lernplattform aufzubauen. Das hat viele 
Vorteile. So können mithilfe des Portals 
jedem Beschäftigten im Betrieb individu-
ell Lernmodule aufgrund seiner Tätigkeit 
zugewiesen oder Unterweisungen über 
das komplette Jahr geplant und koordi-
niert werden. Das verschafft den Verant-
wortlichen einen genauen Überblick über 

den Lernstand aller Beschäftigten und 
macht es leichter, darauf zu reagieren.  

Kostenlos und leicht bedienbar
Das von der BG ETEM kostenlos zur Ver-
fügung gestellte Angebot ist besonders 
geeignet für kleine und mittlere Unter-
nehmen. Das Portal ist leicht zu bedienen 
und einfach gehalten: Ein User kann nur 
die ihm zugewiesenen Kurse sehen und 
bearbeiten sowie nach erfolgreichem 
Abschluss seine Zertifikate und Lern-
fortschritte einsehen. Mitgliedsbetriebe 
können sich ihr Programm unkompliziert 
und individuell zusammenbauen: Einfach 
im Lernportal anmelden, sich über die 
betriebseigene Unternehmensnummer 
und Postleitzahl identifizieren und links 
auf die Kachel „Inhalte und Anleitungen“ 
klicken. Und schon kann’s losgehen – in 
der maßgeschneiderten Lernwelt.   

	� ALLE INFOS 
elearning. 
bgetem.de 

Wissen 
Maßgeschneiderte Lernwelt 
Das neue BG ETEM-Lernportal 
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Selten passieren dem Unternehmen 
Reelfs GmbH Fälle wie diese: Ein 
Supermarkt hatte einen Störungs-

fall gemeldet. Sofort fuhr Projektleiter 
Stefan Schüttel mit einem Monteur zum 
Kunden. Vor Ort bestätigte sich: Ein wich-
tiges elektrisches Bauteil war defekt 
und musste ausgetauscht werden. 
Die dazu erforderliche Abschaltung 
der Spannung war aber während der 
Ladenöffnungszeiten des Supermarkts 
nicht möglich. Schüttel telefonierte mit 
dem Filialleiter und sagte ihm: „Unter 
Spannung arbeiten wir nicht!“ Der Filial
leiter zeigte Verständnis. Man einigte 
sich, das Bauteil 
nach Ladenschluss 
auszutauschen 
und dafür die 
Spannung aus- 
zuschalten.   

Die 5 Sicherheitsregeln sind wie eine Lebensversicherung für  
die Elektrohandwerke. Doch was passiert, wenn eine der Regeln 
nicht angewendet werden kann? 
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Klare Regeln, klare Ansagen
„Die 5 Sicherheitsregeln sind quasi unsere 
Lebensversicherung“, betont Schüttel. 
„Deswegen arbeiten wir nicht unter Span-
nung. Das wissen alle unsere Kolleginnen 
und Kollegen. Sie führen dann ihre Arbeit 
nicht aus.“ Einmal im Jahr werden die  
Elektrofachkräfte des Unternehmens in  
der Arbeitssicherheit intensiv unterwiesen.  

Sicheres Verhalten

Keine Ausnahmen

Arbeiten, ohne die  
5 Sicherheitsregeln  
einhalten zu können?  
„Sag Nein!“ lautet die 
Botschaft der BG ETEM.  
Klingt simpel, kann  
aber Leben retten.

	 KAMPAGNENWEBSITE 
	 Informieren und  
	 Postkarten bestellen:  
	 www.bgetem.de/sag-nein

Dazu gehören selbstverständlich die  
5 Sicherheitsregeln. „Unsere Leute wissen, 
dass sie ihre Arbeit nicht ausführen 
dürfen, bis für Abhilfe oder für ein anderes 
sicheres Verfahren gesorgt wurde“, sagt 
Schüttel. Im geschilderten Fall war dies 
eben der Austausch des defekten Teils 
nach Ladenschluss – zur Sicherheit  
des Monteurs.   

5

Projektleiter  
Stefan Schüttel

Freischalten
Gegen Wiederein- 
schalten sichern
Spannungsfreiheit  
feststellen
Erden und kurzschließen
Benachbarte, unter  
Spannung stehende  
Teile abdecken oder  
abschranken

Keine Ausnahmen 
Initiative Sicheres Verhalten
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30,86%

Arbeit kann die Gesundheit belasten – manchmal  
sogar krank machen. Die BG ETEM unterstützt Unter-
nehmen und Betroffene, wenn ein Verdacht des  
Vorliegens einer Berufskrankheit im Raum steht. 

Berufskrankheiten
 

Wenn der Job 
krank macht  

W er hat nicht schon mal ge-
schimpft, dass der Job krank 
mache, wenn gerade etwas 

schiefgeht. Wenn im Team dicke Luft 
herrscht oder Termindruck Mehrarbeit 
nach sich zieht und das Überstunden-
konto zu platzen droht? Doch selbst 
wenn der eigene Stresslevel am An- 
schlag ist und der Arzt eine Auszeit ver-
ordnet – von einer Berufskrankheit kann 
hier noch nicht gesprochen werden. 
Raimund Kaup, Experte für Berufskrank-
heiten bei der BG ETEM, sagt es klar:  
„Der Gesetzgeber hat das, was eine  
Berufskrankheit ist, streng definiert.“

Gesetzlich festgelegt
In Deutschland wird eine Krankheit  
als Berufskrankheit anerkannt, wenn  
sie in der Berufskrankheiten-Verordnung 
(BKV) aufgeführt ist. Die BKV ist eine 
Rechtsverordnung der Bundesregierung, 
also eine generell-verbindliche Rechts-
norm. Wenn der BG ETEM ein Verdacht 
auf eine Berufskrankheit gemeldet wur- 
de, kümmert sie sich sofort darum.  
Für das Ermittlungsverfahren gilt in  
der gesetzlichen Unfallversicherung  
das Amtsermittlungsprinzip. Demzu- 
folge müssen Versicherte nicht bewei-
sen, dass die Arbeit die Erkrankung 
verursacht hat. Die Betroffenen müssen 
die ihnen bekannten Informationen  
zur beruflichen Tätigkeit und zum  
Krankheitsverlauf mitteilen und sich 
gegebenenfalls den notwendigen  
Begutachtungen unterziehen, damit  
die Unfallversicherung prüfen kann, 

Das Verfahren  
zur Anerkennung 
einer Berufs- 
krankheit 

… aller anerkannten  
Berufskrankheiten mit 
Rentenzahlung in  
Deutschland sind auf  
berufliche Asbestbelas
tungen in der Vergangen-
heit zurückzuführen. 
(Quelle: DGUV)

1. MELDEN
Besteht der Verdacht einer  
Berufskrankheit, müssen Ärzte  
und Arbeitgeber das bei der Berufs
genossenschaft melden. Doch auch 
Krankenkassen, Betroffene selbst, 
Kolleginnen und Kollegen oder der 
Betriebsrat können sich direkt an 
die BG ETEM wenden.

2. ERMITTELN
Sobald der Verdacht auf eine Berufs-
krankheit gemeldet ist, analysiert  
die BG ETEM die Krankengeschichte 
sowie die Bedingungen am Arbeits-
platz. Im Bedarfsfall wird auch das 
vorherige Arbeitsleben berücksich-
tigt. Möglicherweise wird ein unab-
hängiges fachärztliches Gutachten 
notwendig. Das Verfahren dauert 
meist nicht länger als sechs Monate.

3. ENTSCHEIDEN
Damit eine Erkrankung als Berufs-
krankheit anerkannt wird, müssen 
versicherungsrechtliche Vorausset-
zungen vorliegen. Sind sie erfüllt,  
entscheidet in bestimmten Fällen der  
unabhängige Rentenausschuss der 
BG ETEM, ob ein Versicherungsfall 
vorliegt. Liegt eine Berufskrankheit 
vor, erhalten die Betroffenen die not-
wendige medizinische Behandlung, 
Reha-Leistungen oder eine Rente. 

4. ÜBERPRÜFEN
Sind Betroffene mit der Entscheidung 
der BG ETEM nicht einverstanden, 
können sie Widerspruch einlegen. 
Nach einer erneuten Prüfung ent-
scheidet dann der Widerspruchsaus-
schuss. Sind Betroffene auch dann 
noch nicht einverstanden, können  
sie vor dem Sozialgericht klagen. 

Gesundheit 
Wenn der Job krank macht 
Was tun bei Verdacht einer  
Berufskrankheit? 
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Was ist eine Berufskrankheit?

Erkrankungen gelten als Berufskrankheiten, wenn sie „nach den Erkenntnis-
sen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verur-
sacht sind, denen bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte 
Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt 
sind“. So definiert es das Sozialgesetzbuch (SGB VII, § 9 Abs. 1). Alle Krankhei-
ten, die diese Voraussetzung erfüllen, sind in der Berufskrankheiten-Liste  
aufgeführt. Volkskrankheiten wie zum Beispiel Rückenbeschwerden gehören 
bei Schreibtischtätigkeiten jedoch nicht dazu. In Ausnahmefällen können 
auch nicht in der Liste aufgeführte Erkrankungen „wie eine Berufskrankheit“  
anerkannt werden (SGB VII, § 9 Abs. 2). Dazu müssen aber neue  
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft darüber vorliegen, dass  
die im Gesetz formulierte Definition auch für diese Krankheit zutrifft. 

bar, dass der Beruf ursächlich für die 
Erkrankung ist, wird die Berufskrankheit 
anerkannt. Wie lange das Verfahren 
dauert, hängt vom Aufwand der nötigen 
Ermittlungen ab. Je nach Art der Erkran-
kung und beruflichen Vorgeschichte der 
oder des Versicherten müssen Daten 
über die Arbeitsbedingungen in einem 
oder mehreren Unternehmen und häufig 
über einen langen Beschäftigungszeit-
raum eingeholt, gesammelt und bewertet 
werden. Die Feststellung des jeweiligen 
Krankheitsbildes sowie die Prüfung des 
Ursachenzusammenhangs erfolgt in 
Zusammenarbeit mit medizinischen  
Fachleuten. Das alles braucht  
seine Zeit.                                        Christian Alt

ob die Voraussetzungen für die Aner- 
kennung einer Berufskrankheit erfüllt 
sind. Es ist an der Unfallversicherung, 
offen und damit auch im Sinne der 
Betroffenen zu recherchieren, welche 
Gründe für oder gegen die Anerkennung 
einer Erkrankung als Berufskrankheit  
gelten. Damit ein Ursachenzusammen-
hang anerkannt werden kann, muss  
die Einwirkung bei der Arbeit eine  
Intensität erreicht haben, dass sie  
zumindest als wesentliche Teilursache  
für die Erkrankung infrage kommt.  
Maßgeblich für die Bewertung sind  
die neuesten Erkenntnisse der wis-
senschaftlichen Forschung. Ist beleg-
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	� INFO 
Wer hilft bei  
Verdacht auf eine 
Berufskrankheit? 
www.bgetem.de, 
Webcode: 12910050 
 
Formulare für eine Berufs-
krankheiten-Verdachtsanzeige  
www.dguv.de, Webcode d1296 
Flyer „Berufskrankheiten“ 

25,46
% 

22,84
% 22,59

% 

12,12
% 

11,67
% 

5,32
% 

* Gesamt 5.757. Prozentwerte sind gerundet. 
Quelle: Jahresbericht 2022 BG ETEM

   Hauterkrankungen 
   Atemwegserkrankungen
   Lärmschwerhörigkeiten
   Muskel-Skelett-Erkrankungen
   Erkrankungen durch chemische Einwirkungen
   sonstige Erkrankungen

BK-Verdachtsanzeigen 2022*
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etem plus: aus den Branchen

etem.bgetem.deNeu im Onlinemagazin

Repetitive Tätigkeiten in Wäschereien 

Die Abwechslung 
macht’s
 
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems sind 
einer der häufigsten Gründe für Arbeitsunfähig-
keit. Eine Ursache kann die (Über-)Belastung 
durch gleichbleibende manuelle Bewegungs- 
abläufe sein, wie sie tagtäglich in Wäschereien 
durchgeführt werden.

Arbeitsschutz in der Praxis

Prävention  
im Paket
 
Zentrale Absaugung, selbst konzipiertes Schallschutz-
system, ergonomische Schweißtische, neuer Beton
boden: Die Haver & Boecker oHG hat bei ihren Moder-
nisierungsmaßnahmen den Arbeitsschutz konsequent 
mitgedacht und die Sicherheit der Beschäftigten im 
Metallbau auf ein neues Level gehoben.

Arbeiten mit Flusssäure 

Schnell  
reagieren zählt
 
Die Arbeit mit Fluss- 
säure ist doppelt gefähr-
lich: Schlimmer noch 
als ihre Säurewirkung ist 
die toxische Fluoridwir-
kung. Ein Forschungsprojekt der 
Universität Erlangen-Nürnberg 
untersucht und entwickelt  
Dekontaminationsstrategien.

Additive Fertigungsverfahren 

Kleine Teile, 
große Risiken
 
Additive Fertigungs- 
verfahren finden über-
wiegend bei der Produk-
tion von Einzelteilen und 
Kleinserien Anwendung. 
Wegen der pulverförmigen 
Ausgangsmaterialien müssen 
passende Schutzmaßnahmen 
nötig.

Kennzeichnung & Prüfzeichen 

Versprochen  
ist versprochen
 
CE, GS, ET, DGUV Test 
– es gibt eine Vielzahl 
an Kennzeichnungen 
und Prüfzeichen, um die 
Erfüllung unterschiedli-
cher Vorschriften und Kriterien zu 
dokumentieren. So lassen sich 
auch „schwarze Schafe“  
leichter erkennen.

etem plus 
Neu im Onlinemagazin 
Aus den Branchen: Wissen aus  
erster Hand

Meine BG
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twitter.com/ 
bg_etem

youtube.com/ 
diebgetem

xing.to/ 
bgetem

www.bgetem.de 
Webcode 13671559

www.facebook.com/ 
BGETEM

www.linkedin.com/
company/bgetem

www.instagram.com/
bg_etem
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Ein Blick in die Geschichte:  
der 10. April 1892. 

Direkt   
kümmern 

Jeden Monat eine  
neue Folge.
 
Jetzt reinhören und abonnieren:  
www.bgetem.de/ganzsicher und  
überall, wo es Podcasts gibt.

Ganz sicher – der Podcast für 
Menschen mit Verantwortung

Arbeitsschutz 
einfach erklärt 

Neue Folge ab dem 13.02.2024

Mit Sinn und Verstand: wie Meetings gelingen

Wer sich an die Sozialversicherungsgesetz
gebung aus dem Schulunterricht erinnert, 
weiß: Die Unfallversicherung gibt es seit 1884. 
Sie war der Dreh- und Angelpunkt der kaiser- 
lichen Sozialpolitik. Acht Jahre nachdem sie  
in Kraft getreten war, genauer gesagt am 
10. April 1892, wurde eine neue gesetzliche 
Vorschrift verabschiedet, die den Berufs- 
genossenschaften eine neue Aufgabe zuordne-
te: Sie durften sich nun direkt und sofort nach 
einem Arbeitsunfall um das Wohl der Verletzten 
kümmern. Zuvor war das Aufgabe der Kranken-
kassen. Durch diese Änderung können Verletzte 
bis heute gezielter versorgt werden, was zu 
besseren Heilungs-
chancen führt. Für  
die BG ETEM bedeu- 
tet das tagtäglich:  
Prävention und  
Rehabilitation  
mit allen Mitteln. 

Szene in 
einem Kran-
kenzimmer 
um 1900:  
Eine Kran-
kenschwester 
bezieht 
die Betten, 
während die 
Patienten sich 
unterhalten.
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CHECK DEIN  
RISIKO!
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DENN DER  
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BEI HERZSTILLSTAND  
ZÄHLT JEDE SEKUNDE!  
ERSTHELFER RETTEN LEBEN

IN  
UNSEREM 

BETRIEB FINDEN SIE DEN 

DEFIBRILLATOR HIER: 
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CHECK DEIN 
RISIKO! 

https://profi.bgetem.de/check-jetzt-dein-risiko
https://etem.bgetem.de
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	Kurzmeldungen 
Zahlen, Termine, Fakten

	Aus der Praxis 
	Die neuen Kollegen 
Cobots bei Siemens in Erlangen 
	Mut zum Hut
Kopfbedeckungen schützen vor UV-Strahlung 
	Mal ganz tief durchatmen
Stress und Emotionen im Straßenverkehr 
	Sicher einsetzen
Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen 

	Wissen 
	Maßgeschneiderte Lernwelt
Das neue BG ETEM-Lernportal 
	Keine Ausnahmen
Initiative Sicheres Verhalten

	Gesundheit 
	Wenn der Job krank macht
Was tun bei Verdacht einer 
Berufskrankheit? 

	etem plus 
	Neu im Onlinemagazin
Aus den Branchen: Wissen aus 
erster Hand


